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§ 9a FGG 2019 Geschäftsbeziehungen
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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)In Bezug auf Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen, an denen Drittländer mit hohem Risiko beteiligt sind,

haben die Verpflichteten jedenfalls die folgenden verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen gegenüber Kunden

anzuwenden:

1. 1.Einholung und angemessene Überprüfung zusätzlicher Informationen über den Kunden und seine

wirtschaftlichen Eigentümer;

2. 2.Einholung zusätzlicher Informationen über den Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung;

3. 3.Einholung von zusätzlichen Informationen für die Überprüfung der Herkunft der eingesetzten Mittel und

Einholung von zusätzlichen Informationen über die Vermögensverhältnisse des Kunden und seiner

wirtschaftlichen Eigentümer;

4. 4.Einholung von Informationen über die Gründe für die geplanten oder durchgeführten Transaktionen;

5. 5.Einholung der Zustimmung ihrer Führungsebene, bevor sie Geschäftsbeziehungen zu diesen Kunden

aufnehmen oder fortführen und

6. 6.verstärkte kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung durch eine weitere Erhöhung der

Häufigkeit und der Intervalle der Kontrollen und durch die zusätzliche Auswahl von Transaktionsmustern,

die einer weiteren Prüfung bedürfen.

2. (2)Zusätzlich zu den in Abs. 1 vorgesehenen verstärkten Sorgfaltsmaßnahmen kann die FMA mit Zustimmung des

Bundesministers für Finanzen in Bezug auf Geschäftsbeziehungen oder Transaktionen, an denen Drittländer mit

hohem Risiko beteiligt sind, mit Verordnung im Einklang mit den internationalen Pflichten der Union eine oder

mehrere zusätzliche risikomindernde Maßnahmen hinsichtlich aller oder bestimmter Drittländer mit hohem

Risiko anordnen. Diese Maßnahmen haben aus einem oder mehreren der folgenden Elemente zu bestehen:

1. 1.der Anwendung zusätzlicher verstärkter Sorgfaltsmaßnahmen;

2. 2.der Einführung verstärkter relevanter Meldemechanismen oder einer systematischen Meldepflicht für

Finanztransaktionen;

3. 3.der Beschränkung der geschäftlichen Beziehungen oder Transaktionen mit natürlichen oder juristischen

Personen aus Drittländern mit hohem Risiko.

3. (3)Im Umgang mit Drittländern mit hohem Risiko kann der Bundesminister für Finanzen mit Verordnung

gegebenenfalls zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten Maßnahmen und im Einklang mit den internationalen

Pflichten der Union eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen in Bezug auf alle oder bestimmte Drittländer

mit hohem Risiko anordnen:

1. 1.Verwehrung der Gründung von Tochterunternehmen, Zweigstellen bzw. Zweigniederlassungen oder

Repräsentanzen von Verpflichteten aus dem betreffenden Drittland oder anderweitige Berücksichtigung der
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Tatsache, dass der betreffende Verpflichtete aus einem Drittland mit hohem Risiko stammt;

2. 2.Einführung des für Verpflichtete geltenden Verbots der Gründung von Zweigstellen bzw.

Zweigniederlassungen oder Repräsentanzen in dem betreffenden Drittland oder anderweitige

Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die betreffende Zweigstelle bzw. Zweigniederlassung

beziehungsweise die betreffende Repräsentanz in einem Drittland mit hohem Risiko befinden würde;

3. 3.Einführung einer verstärkten Überprüfung von Zweigstellen bzw. Zweigniederlassungen und

Tochterunternehmen von Verpflichteten in dem betreffenden Drittland durch die FMA oder Einführung

einer Verpflichtung eine verstärkte externe Überprüfung vorzusehen;

4. 4.Einführung verschärfter Anforderungen in Bezug auf die Jahresabschlussprüfung von in dem betreffenden

Land befindlichen Zweigstellen bzw. Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen von Finanzgruppen,

deren Mutterunternehmen seinen Sitz im Inland hat;

5. 5.Einführung der für Kredit- und Finanzinstitute geltenden Pflicht, Korrespondenzbankbeziehungen zu

Respondenzinstituten in dem betreffenden Drittland zu überprüfen und zu ändern oder erforderlichenfalls

zu beenden.

4. (4)Die FMA und der Bundesminister für Finanzen haben beim Erlass oder bei der Anwendung der in den Abs. 2

und 3 genannten Maßnahmen gegebenenfalls einschlägige Evaluierungen, Bewertungen oder Berichte

internationaler Organisationen oder von Einrichtungen für die Festlegung von Standards mit Kompetenzen im

Bereich der Verhinderung von Geldwäscherei und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung hinsichtlich der

von einzelnen Drittländern ausgehenden Risiken gebührend zu berücksichtigen.

5. (5)Der Bundesminister für Finanzen unterrichtet die Europäische Kommission vor dem Erlass einer Verordnung

gemäß Abs. 2 oder 3.

In Kraft seit 10.01.2020 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	§ 9a FGG 2019 Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko
	FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz


